
steuern & Steuern.
Damit aus Zielen Erfolge werden.

Geschäftsmodelle & Steuern für 
Immobilienunternehmer



• Geschäftsmodelle  für Immobilienunternehmer
– Beispielhafte Geschäftsmodelle
– Ausgewählte Basisthemen zu Immobiliengeschäften
– Vermögensplanung

• Steuern für Immobilieninvestoren
– Grundsystematik der steuerlichen Einkunftsarten
– Privatvermögen & Betriebsvermögen
– Gewerbliche Einkünfte sowie Vermietung & Verpachtung
– privates Veräußerungsgeschäft 10 Jahresfrist
– 3-Objekt-Grenze und gewerblicher Grundstückshandel
– Vermögensverwaltende Kapitalgesellschaft für Immobilien und Holdingstrukturen 
– Werbungskosten oder Anschaffungskosten
– Kaufpreisaufteilung Grund und Boden
– Umsatzsteuerlicher Unternehmer
– Bauabzugsteuer

G e s c h ä f t s m o d e l l e  &  S t e u e r n
f ü r  I m m o b i l i e n u n t e r n e h m e r



Steuerberater
G e o r g  S p i t z
Dipl.-Betriebswirt (FH)

• geb. 1968 in Neumarkt/OPf, verheiratet, 2 Söhne

• Hauptschulabschluss, Lehre Großhandelskaufmann (DEHN + 

SÖHNE Elektroinstallation)  

• zweiter Bildungsweg (BAS & FOS)

• BWL-Studium FH Nürnberg Schwerpunkt: Rechnungswesen

• Studium Accounting & Finance Heriot-Watt-University Edinburgh

• Werkstudent und nebenberufliche Selbständigkeit (Marketing, 

Controlling)

• Controllerakademie Gauting (dipl. Controller), REFA Ausbildung, 

Wertanalytiker (VDI)

• Revisionsassistent, dann Abteilungsleiter Finanzbuchhaltung, 

dann Hauptabteilungsleiter Rechnungswesen bei 
Tiefbaukonzern Hans Brochier GmbH & Co KG Nürnberg

• Leiter Controlling & Rechnungswesen bei Fuchs Bau-Holding
GmbH & Co KG Mühlhausen 



Steuerberater
G e o r g  S p i t z
Dipl.-Betriebswirt (FH)

• Februar 1999 Gründung der Spitz Unternehmensberatung
(Controlling und Krisenberatung)

• 2007 Steuerberaterexamen und Bestellung zum Steuerberater mit 

Erweiterung der Beratung um das Geschäftsfeld der 

Steuerberatung für mittelständische Unternehmen und 
Unternehmer

• Heute Inhaber der Spitz Wirtschafts- & Steuerberatung (und 

diverse Unternehmensbeteiligungen)

• Beirats- & Aufsichtsratsmandate in Familienunternehmen

• Trainer und Führungskräftecoach (u.a. seit 2005 für einen großen 

Automobilzulieferkonzern)

• Speaker & Dozent (Hochschule Regensburg, TU Chemnitz, IHK, 

HK, private Institute, …)

• Immobilieninvestor (Buy & Hold in Dresden, Leipzig, Bayern)

• Jäger und Musiker (Waldhorn, Jagdhorn, Klavier u.a.)
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M i t t e l s t a n d
steuern & Steuern

V e r m ö g e n
Aufbauen. Bewahren. 

Übertragen.

E x i s t e n z g r ü n d u n g
& N a c h f o l g e

I m m o b i l i e n
U n t e r n e h m e r



G e s c h ä f t s m o d e l l e
f ü r  I m m o b i l i e n u n t e r n e h m e r

Vermietung
Buy & Hold

Handel
Fix & Flip Produktion Dienstleistung

Wohnungen,
Ferienwohnungen, 
(WG-, Monteuer-) 

Zimmer, 
Stellplätze, 
Garagen,

Campingplätze,
Lagerplätze,
Weide- und 

Ackerflächen 
(außerhalb von 

LuF), Hallen, 
Paxen, Büros, 
Gasthäuser, 
Hotels, ….

Erwerb, 
Renovierung 

und 
Weiterverkauf 

von 
Wohnungen 
und Häusern

Projekt-
entwicklung, 
Bauträger-
geschäft, 

Revitalisierung 
von Gewerbe-
objekten und 
Sonderbauten

Makler, Haus-
verwaltung, 
Gutachter, …



G e s c h ä f t s m o d e l l e Vermietung
Buy & Hold

• Vermietung von Wohnungen zur Erzielung von passiven Einkünften

• Wohnungen werden erworben und langfristig vermietet. Hierzu sind folgenden 
Prämissen erforderlich:

– Bei angemessener Tilgung erzielen die Wohnungen positive Cashflows (auch nach 
Kosten, kalkulatorischem Leerstand und nach Steuern).

– Die Rendite der Immobilie passt zum Risiko und zur erwarteten Wertentwicklung.
– Es wird möglichst wenig Eigenkapital und möglichst viel Fremdkapital (zu 

günstigen Zinsen) eingesetzt.

• Über die geplante Haltedauer ergibt sich ein Vermögenszuwachs durch 
– Tilgung (welche aus den Mietzahlungen gedeckt ist) und Inflation (d.h. es werden 

nach und nach Mieterhöhungen mindestens in Höhe der Inflationsrate möglich)
– Positiver Netto Cashflow
– Wertzuwachs der Immobilie (im Privatvermögen nach 10 Jahren steuerfrei 

realisierbar)



G e s c h ä f t s m o d e l l e Vermietung
Buy & Hold

• große Mehrzimmerwohnung (ggf. nur anmieten und) als WG-Zimmer an Studenten 
weitervermieten (Marge ohne Investition) 

• Möblierte Vermietung als Projektwohnungen für Mitarbeiter von großen Unternehmen

• Möblierte Vermietung von Monteurwohnungen an Bauunternehmen oder direkt an die 
Mitarbeiter dieser Bauunternehmen

• Ferienwohnungen  oder sonstige Kurzzeitvermietung (z.B. für Messebetrieb) im In- und 
Ausland

• Vermietung von Supermärkten, Einzelhandelsflächen, Gaststätten, Hotels, Büros, 
Praxen, …

• schwierig und oft nicht rentabel für den Einzelanleger ist die Anlage in betreutes 
Wohnen oder ähnliche Konzepte, welche oft mit hohen Renditen werben.



R e n d i t e  u n d  R i s i k o

langfristige
Immobilien-
vermietung

=> „passives“ 
Investment zum 

Vermögens-
aufbau

Neubau von gutem 
Bauträger

Gute Lage in 
Universitätsstadt mit 

Wohnungsnot

Vermietet an 
Professorenfamilie

3%
Altbau mit 

Renovierungsstau

Dorf / Kleinstadt ohne 
Nahverkehr

Vermietet an Bau-
unternehmen für 

Monteure

10%

R
en

di
te

Risiko



Investitionsbeispiel Wohnungskauf

V e r m ö g e n s a u f b a u  m i t  I m m o
G r u n d g e d a n k e n



1. Zins & Tilgung zahlt der Mieter
2. Nach jeweils 3 Jahren wird die Miete um 6% (unterstellt, ca. 2% Inflation pro Jahr) 

erhöht. Mieterhöhungen werden für Sondertilgung genutzt
3. Immobilienwert steigt (mind.) analog zur Inflation mit 2% p.a.

V e r m ö g e n s a u f b a u  m i t  I m m o
G r u n d g e d a n k e n



• Zinsänderungsrisiko

– Historisch niedrige Zinsen; werden in Zukunft auch wieder steigen
– langfristige Zinsbindungen (ggf. nach erster aktiver Wertsteigerung)
– Immobilienpreise in guten Lagen reagieren weniger negativ auf 

Zinserhöhungen.
– Portfolio aus mehreren (marktgängigen) Immobilien an mehreren Orten statt 

wenige große Objekte. Ziel: einige Objekte verkaufen, um bei den übrigen nach 
Auslauf der Zinsfestschreibung geringere Anschlussfinanzierungen zu 
benötigen.

– Der demographischen Entwicklung angepasste Wohnungen (barrierefrei) und 
auch selbstnutzergeeignete Wohnungen, um die Anzahl potentiellen Erwerber 
zu erhöhen.

– Langfristige Planungsrechnung, um den Anschlussfinanzierungsbedarf im Auge 
zu behalten

– Mieterhöhungen immer möglichst maximal umsetzen und die höheren 
Einnahmen ausschließlich zum Vermögensaufbau (z.B. Sondertilgungen) 
verwenden, um den Anschlussfinanzierungsbedarf zu reduzieren

– Bei sich andeutender deutlicher Erhöhung des Marktzinsniveaus ggf. rechtzeitig 
über Forward-Darlehen, Bausparverträge oder Zins-Swaps günstige 
Anschlussfinanzierungen sichern

V e r m ö g e n s a u f b a u  m i t  I m m o
G r u n d g e d a n k e n



• Leerstandsrisiko

– Investiere in mehr als eine Immobilie! Breit gestreutes Portfolio mindert das Risiko
– Investiere in Lagen mit prognostiziertem Bevölkerungswachstum (möglichst junge 

Bevölkerung und möglichst hohe Geburtenrate)
– Lage, Lage, Lage: heißt ……Lage 1 (Land, Region, Stadt), Lage 2 (Stadtteil, 

Ortsteil), Lage 3 (Mikrolage, Nachbarschaft, direkte Umgebung)…
– Demographische Entwicklung beachten (höhere Stockwerke ohne Aufzug, 

Barrierefreiheit, öffentlicher Nahverkehr, Ärzteversorgung, …)
– „wegweiser-Kommune.de“:  ein Berichtsgenerator, der Gemeinden und Städte 

bezüglich der bisherigen und zukünftigen Bevölkerungsentwicklung darstellt. Wird 
kostenlos von der Bertelsmann Stiftung zur Verfügung gestellt.

– homeday.de und andere Portale: zeigen kostenlos gute und schlechte Lagen in 
Städten auf - bis hin zur Lageeinschätzung von einzelnen Grundstücken bzw. 
Adressen

– Eigene Recherche nach angebotenem Mietwohnungen und Mietpreisen sowie 
Lagebeurteilung der offiziellen Mietpreisspiegel der Gemeinden

– Art und Ausstattung der Wohnung kann ggf. auch bei schwächeren Lagen helfen, 
Leerstand zu verhindern

– Qualität des Maklers bei der Vermietung

V e r m ö g e n s a u f b a u  m i t  I m m o
G r u n d g e d a n k e n



• Regulationsrisiko & Politische Risiken

– Der Wohnungsmarkt unterliegt immer wieder politischen Regulationen

– Aktuelles Beispiel ist die Deckelung der Mieten und gesetzgeberische 
Preisvorgaben für Maximalmieten (aktuell in Berlin)

– Mit Preisvorgaben durch Gesetzesverschärfungen, Mietpreisbremsen 
etc. ist im Wohnungsmarkt zu rechnen

– Gewerbeimmobilien sind i.d.R. hiervon nicht betroffen

– Potentiell sind Großstädte politisch anfälliger für Regulation

V e r m ö g e n s a u f b a u  m i t  I m m o
G r u n d g e d a n k e n



V e r m ö g e n s a u f b a u  m i t  I m m o
L a g e – L a g e  - L a g e



• Leerstandsrisiko

V e r m ö g e n s a u f b a u  m i t  I m m o
L a g e – L a g e  - L a g e



V e r m ö g e n s a u f b a u  m i t  I m m o
L a g e  – L a g e - L a g e



V e r m ö g e n s a u f b a u  m i t  I m m o
L a g e  – L a g e - L a g e



V e r m ö g e n s a u f b a u  m i t  I m m o
L a g e  – L a g e  - L a g e



1. Passt die Immobilie zu meiner Strategie? Habe ich eine Strategie, die 
die Immobilienstruktur vorgibt? 

2. Lage:  .…. Stadt mit Bevölkerungswachstum, wenig Leerstand, guten 
Arbeitsplätzen, …

3. Lage:   ……. Stadtteile, die begehrt sind … mit guter Infrastruktur ….  Freizeitwert … 
Nahverkehrsanbindung, …. 

4. Lage:   …….gute Mikrolage….. vernünftige Nachbarschaft, „Ruf“ eines 
Straßenzuges, ….. Gebäude in unmittelbarer Umgebung … 

5. Mietersituation, Mietvertrag … (geringes Mietniveau kann oft durch 
niedrigen Kaufpreis nicht aufgeholt werden; zahlt der bisherige Mieter 
immer seine Miete, …)

6. Hausgeldrückstände anderer Parteien im Haus (gesamtschuldnerische 
Haftung der WEG)

7. Alle Baugenehmigungen vorhanden (Vorsicht bei Denkmalschutz)?
8. Substanz des Gebäudes – passt die Instandhaltungsrücklage zur 

Gebäudesubstanz
9. Geht der Verkäufer auch vertraglich auf meine Wünsche ein?
10. Wie schätze ich die politischen Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt 

ein. Könnte auch die Investition in Gewerbeimmobilien interessant sein?

V e r m ö g e n s a u f b a u  m i t  I m m o
A u s w a h l k r i t e r i e n  g e e i g n e t e r  I m m o b i l i e n



G e s c h ä f t s m o d e l l e
f ü r  I m m o b i l i e n u n t e r n e h m e r

Vermietung
Buy & Hold

Handel
Fix & Flip

Produktion & 
Entwicklung Dienstleistung

Wohnungen,
Ferienwohnungen, 
(WG-, Monteuer-) 

Zimmer, 
Stellplätze, 
Garagen,

Campingplätze,
Lagerplätze,
Weide- und 

Ackerflächen 
(außerhalb von 

LuF), Hallen, 
Paxen, Büros, 
Gasthäuser, 
Hotels, ….

Erwerb, 
Renovierung 

und 
Weiterverkauf 

von 
Wohnungen 
und Häusern

Projekten-
wicklung, 

Bauträger-
geschäft, 

Revitalisierung 
von Gewerbe-
objekten und 
Sonderbauten

Makler, Haus-
verwaltung, 
Gutachter, …



P r i v a t e  
V e r m ö g e n s b i l a n z



P r i v a t e  
V e r m ö g e n s p l a n u n g



V e r m ö g e n s a u f b a u  m i t  I m m o b i l i e n
G r u n d g e d a n k e n

selbstgenutzte
Wohnimmobilie

=> kein 
Investment im 
engeren Sinne

sondern 
Konsumgut

Immobilien-
vermietung

=> „passives“ 
Investment 

zum 
Vermögens-

aufbau

Handeln, Bauen, 
Sanieren, 
Planen, 

Entwickeln, 
Beraten, 

Makeln… bei
Immobilien

=> aktive 
operative 
Tätigkeit

Immobilien

Betriebs-
immobilien

=> (notwendiges) 
Betriebs-

vermögen des 
eigenen Betriebs

z.B. Acker, 
Werkstatt, 

Lagerhalle, Büro, 
Praxisräume etc. 



…. ein kompliziertes Rechtsgebiet …
.… Interpretationsspielräume ….
…. widersprüchliche Normen …. 
…. laufende Änderungen …. 
…. ein erheblicher Kostenfaktor …
…. Mythen und Sagen ….

Steuern



Steuern

Steuern

Ertrag-
steuern

Verkehr-
steuern

Umsatz-
Steuer

Erbschaft-
Steuer

Einkommen-
steuer

Körperschaft
-

steuer

Gewerbe-
steuer

• Steuerpflichtig ist jede natürliche 

Personen von der Geburt bis zum Tod mit 

gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland 

oder Einkünften in Deutschland

• Welteikommensprinzip

• Steuerpflichtige Einkünfte:

• Land- & Forstwirtschaft §13 (BV)

• Gewerbebetrieb §15 (BV)

• Selbständige Tätigkeit §18 (BV)

• Nichtselbständige Tätigkeit §19 (PV)

• Kapitaleinkünfte §20 (PV)

• Vermietung und Verpachtung §21 (PV)

• Sonstige Einkünfte §22 (PV)

• Private Veräußerungsgeschäfte §23 (PV)

Grund-
erwerb-
Steuer



Betriebsvermögen oder Privatvermögen

• Land- & Forstwirtschaft §13 (BV)

• Gewerbebetrieb §15 (BV)

• Selbständige Tätigkeit §18 (BV)

• Nichtselbständige Tätigkeit §19 (PV)

• Kapitaleinkünfte §20 (PV)

• Vermietung und Verpachtung §21 (PV)

• Sonstige Einkünfte §22 (PV)

• Private Veräußerungsgeschäfte §23 (PV)

Betriebsvermögen:
Jeder Vermögenszuwachs ist (bei 
Realisierung) der Einkommensteuer zu 
unterwerfen.

Für Gewerbebetriebe ist zusätzlich zur 
Einkommensteuer die Gewerbesteuer 
zu zahlen.

Privatvermögen:
Der Vermögenszuwachs im 
Privatvermögen ist grundsätzlich nicht 
steuerpflichtig.

Ausnahmen bestehen für den 
Vermögenszuwachs gemäß der in §23 
EStG dargestellten Sachverhalte. 
Umgangssprachlich: Spekulationsfrist 
von 1 Jahr bei beweglichem Vermögen 
und 10 Jahren bei Immobilien u.ä.



B e t r i e b s - v s .  P r i v a t v e r m ö g e n

• Privatvermögen oder Betriebsvermögen: eine rein ertragsteuerliche 
Unterscheidung

• Die Übertragung vom PV in BV oder umgekehrt löst i.d.R. (erhebliche) 
steuerliche Konsequenzen aus!

• Immobilien, die dem eigenen Betrieb dienen (funktionale und personelle 
Verflechtung) können u. U. „automatisch“ zum Betriebsvermögen werden –
unabhängig vom zivilrechtlichen Eigentum. Gefährlich: unbeabsichtigte 
Entnahmen aus dem BV (z.B. bei Anteilsveränderungen). Die steuerliche 
Betriebsaufspaltung und deren Vermeidung (z.B. Wiesbadener 
Ehegattenmodell) wäre ein eigener Vortrag.

• Der Immobilienanteil von eigengenutzten Wohnungen kann (Wahlrecht) bis 
zum Betrag von 20.500 Euro und max. 20% der Gesamtimmobilie trotz 
eigenbetrieblicher Mitnutzung als PV behandelt werden (z.B. Arbeitszimmer 
eines selbständigen Beraters, Maklers, ….im Eigenheim); Trotzdem sind hierfür 
Betriebsausgaben zulässig



B e t r i e b s - v s .  P r i v a t v e r m ö g e n

• Eine GmbH (Kapitalgesellschaft) – auch eine vermögensverwaltende GmbH –
hat immer Betriebsvermögen, kein Privatvermögen. 

• Personengesellschaften können Betriebsvermögen oder Privatvermögen 
haben !!!

• Privatvermögen und Betriebsvermögen hat nichts mit Umsatzsteuer zu tun. 
So kann z.B. ein umsatzsteuerpflichtig vermieteter Supermarkt oder 
umsatzsteuerpflichtig vermietete Stellplätze oder Ferienwohnungen im 
Privatvermögen des Vermieters sein.

• Immobilien aus Landwirtschaftlichen Vermögen sind i.d.R. Betriebsvermögen. 
Achtung beim Verkauf von Bauland aus landwirtschaftlichen Anwesen! 



• Grundsätzlich ist der Verkaufserlös beim Verkauf von Privatvermögen steuerfrei. 

• Erfolgt der Verkauf einer Immobilie im Privatvermögen aber vor Ablauf von 10 
Jahren, dann wird der Ertrag zwischen dem Verkaufserlös und den 
Anschaffungskosten (abzgl. etwaige Veräußerungskosten) als sonstiger Ertrag 
gem. § 23 EStG versteuert und die bisher geltend gemachte Abschreibung wird 
nachversteuert.

• Beim Betriebsvermögen ist der Ertrag beim Verkauf oder bei der Entnahme in 
das Privatvermögen immer (unabhängig von der Zeit) steuerpflichtig. Die stillen 
Reserven werden aufgedeckt und versteuert. Ertrag ist hier die Differenz 
zwischen Marktwert und Buchwert.  

• ABER:  Beim vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen (mind. 6 Jahre 
betriebliches Anlagevermögen) können die stillen Reserven gem. § 6b EStG auf 
neue Immobilieninvestitionen im Betriebsvermögen vorgetragen werden und 
somit die Versteuerung in die Zukunft verlagert werden!

B e t r i e b s - v s .  P r i v a t v e r m ö g e n



B e t r i e b s - v s .  P r i v a t v e r m ö g e n



• Hotelier Martin Glück betreibt seit 20 Jahren eine Frühstückspension

• Er wird älter und baut den Hotelbetrieb in ein Boardinghaus (nur Zimmervermietung, ohne 
Rezeption – am besten jeweils mehrere Monate, keine hotelähnlichen Services mehr, kein 
Beherbergungsbetrieb mehr) um, damit er es etwas ruhiger hat. Er bleibt Eigentümer der 
gleichen Immobilie, ändert somit nur das Geschäftskonzept.

• Was passiert steuerlich?

• Faktisch wird der Gewerbebetrieb „Pension“ (Betriebsvermögen) aufgegeben, in das 
Privatvermögen überführt und als V+V weitergeführt. Die stillen Reserven (Marktwert der 
Immobilie etc. abzüglich Restbuchwerte) werden versteuert (ggf. Verpächterwahlrecht).

Frühstückspension
Morgenglück

Boardinghaus 
Monatsglück

B e t r i e b s - v s .  P r i v a t v e r m ö g e n



• Wenn klar ist, dass die zu veräußernde Immobilie kein Betriebsvermögen (keine 
Betriebsaufspaltung, kein landwirtschaftlicher Betrieb, kein notwendiges 
Betriebsvermögen eines Freiberuflers oder Gewerbetreibenden, kein 
Sonderbetriebsvermögen) ist, ist zu prüfen, ob ggf. §23 EStG zu einer 
Steuerpflicht führt.

• §23 (1) EStG: Private Veräußerungsgeschäfte sind ….. Grundstücke ….und 
grundstücksgleiche Rechte …., bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung 
und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt. …. Ausgenommen sind 
Wirtschaftsgüter, die im Zeitraum zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und 
Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der 
Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt wurden. 

P r i v .  V e r ä u ß e r u n g s g e s c h ä f t  
§ 2 3  E S t G



• Als Anschaffung / Veräußerung gilt die Entnahme aus einem Betriebsvermögen. 
Als Anschaffung / Veräußerung gilt auch die offen oder verdeckte Einlage in ein 
Betriebsvermögen (oder eine Kapitalgesellschaft).

• Bei unentgeltlichem Erwerb (echte Schenkung, Erbe) ist dem Rechtsnachfolger 
die Vorbesitzzeit und die Anschaffungskosten des Rechtsvorgängers 
zuzurechnen. Beim unentgeltlichen Erwerb gilt die Fußstapfentheorie!

• Maßgebend für die Fristberechnung ist das Datum der jeweiligen obligatorischen 
Verträge. Also Verträge, die beide Seiten (Käufer und Verkäufer) binden. 

• Kaufoptionen (notarielle einseitige Kaufangebote) und die Einräumung von 
Vorkaufsrechten sind innerhalb der 10-Jahres-Frist möglich und nicht 
steuerschädlich, da diese jeweils nur eine Seite binden. Wenn der Verkäufer die 
Option einräumt, sollte es dokumentierte außersteuerliche Gründe für diese 
Option (z.B. drohende Vorfälligkeitsentschädigung bei vorzeitigem Verkauf) 
geben, sonst könnte ein steuerlicher Gestaltungsmissbrauch angenommen 
werden)

P r i v .  V e r ä u ß e r u n g s g e s c h ä f t  
§ 2 3  E S t G



• Ein unbebautes Grundstück dient nicht eigenen Wohnzwecken.

• Ein Arbeitszimmer dient nicht zu Wohnzwecken und könnte daher anteilig 
steuerpflichtig sein, falls innerhalb der 10 Jahresfrist verkauft wird. 
(Arbeitszimmerkosten bis 1.250 Euro p.a. i.d.R. unkritisch)

• Eine Zweitwohnung, eine ausschließlich eigengenutzte Ferienwohnung dient 
ausschließlich eigenen Wohnzwecken und ist daher von der Ausnahme des §23 
EStG gedeckt.

• Die unentgeltliche Mitbenutzung durch unterhaltsberechtigte Personen wird als 
selbst genutzt anerkannt.

P r i v .  V e r ä u ß e r u n g s g e s c h ä f t  
§ 2 3  E S t G



• Verkauf nach 10-Jahres-Frist  von privaten Immobilien zu (hohen) fremdüblichen 
Preisen an Ehepartner, Kinder oder an die eigene GmbH. Der Verkaufserlös ist 
steuerfrei und der Erwerber hat (hohe) Anschaffungskosten, von denen er Afa 
geltend machen kann. Die Bezahlung kann (teilweise oder ganz) mit 
Bankdarlehen oder Verkäuferdarlehen dargestellt werden. Die (fremdüblichen) 
Zinsen sind ebenfalls steuerlich absetzbar. 

• Häufig werden Immobilien ererbt und dann vermietet. Der Beerbte hat i.d.R. 
keine Anschaffungskosten und somit keine Afa, die er steuerlich geltend machen 
könnte. Dies führt zu hohen Steuern auf die Mieterträge für die ererbten 
Immobilien. Falls die Immobilie(n) länger als 10 Jahre im Besitz des Veräußerers 
oder seines Rechtsvorgängers oder selbst bewohnt war, kann durch den Erben 
steuerfrei verkauft werden. Bei Verkauf der ererbten Immobilien innerhalb der 
Familie (z.B. an Ehepartner, Kinder etc.) bleibt der Verkaufserlös steuerfrei und 
die Erwerber haben dann wieder hohe Abschreibungen. Bei Erbfällen ist dieser 
Effekt oft erheblich und relativ leicht erzielbar.

P r i v .  V e r ä u ß e r u n g s g e s c h ä f t  
§ 2 3  E S t G



• Alternativ und in Kombination mit weiteren Effekten (z.B. gleichmäßige 
Verteilung von Vermögenssubstanz auf Eheleute zwecks Ausnutzung von 
Schenkungssteuer-Freibeträgen etc.) kann statt einem Verkauf die sog. 
„Güterstandsschaukel“ eingesetzt werden. Der Zugewinnausgleich während der 
Ehe kann i.d.R. steuerfrei gestaltet werden und führt trotzdem zu 
Anschaffungskosten, von denen dann erneut Abschreibung gezogen werden 
kann.

• Zwischen Ehepartnern und zwischen Eltern, ihren Kindern und Enkeln wird bei 
der Grundstücksübertragung keine Grunderwerbsteuer fällig.

• An einen Ehevertrag (modifizierte Zugewinngemeinschaft) beim Verkauf an 
Ehegatten könnte gedacht werden.

• Bei steuerlich motivierten Verkäufen oder Schenkungen an (erwachsene) 
Kindern sind ggf. Sicherungsmaßnahmen (Grundschulden, Rückgaberechte etc.) 
vorzusehen.

P r i v .  V e r ä u ß e r u n g s g e s c h ä f t  
§ 2 3  E S t G



Gewerbliche Einkünfte versus Einkünfte aus 
Vermietung & Verpachtung (V & V)

Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb 

§ 15 EStG
• Selbständige Betätigung
• Nachhaltige Betätigung
• Gewinnerzielungsabsicht
• Beteiligung am allgemeinen 

wirtschaftlichen Verkehr
• Unternehmerische Initiative 

und Risiko
• Keine Land- und 

Forstwirtschaft
• Keine freiberuflich 

selbständige Tätigkeit
• Der Rahmen der privaten 

Vermögensverwaltung wird 
überschritten (im Zweifel gilt 
das Gesamtbild der 
Verhältnisse)

Einkünfte aus V & V
§ 21 EStG + 23 EStG

• Nutzungsüberlassung auf 
der Grundlage eines Miet-
oder Pachtvertrages

• Substanzerhalt

• Einkünfteerzieltungsabsicht
– Überschuss in der 
Totalperiode – wird bei 
langfristiger Wohnraum-
vermietung vermutet

§ 15 EStG oder
§ 21 EStG ?

• Mehrere (auch 
vermietete) Objekte 
werden innerhalb 
kürzerer Fristen 
erworben und 
wieder verkauft

• Der Steuerpflichtige 
möchte es als 
private Vermögens-
umschichtung 
darstellen

• Das Gesamtbild der 
Verhältnisse spricht 
für gewerbliche 
Betätigung



G e w e r b l i c h e r
G r u n d s t ü c k s h a n d e l

• Wer mehr als 3 (Zähl)-Objekte innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren erwirbt 
(Kauf, Entnahme aus Betriebsvermögen etc.) und wieder veräußert wird steuerlich 
(ggf. rückwirkend) zum gewerblichen Grundstückshändler. 

• Bei überschreiten der sog. 3-Objekt-Grenze wird steuerlich aus der privaten 
Vermögensverwaltung ein gewerblicher Grundstückshandel.

• Nur Immobilien oder Anteil an Immobilien, welche nicht selbst genutztes 
Wohneigentum sind und nicht bereits in einem Betriebsvermögen sind, können 
zum „Zählobjekt“ werden. 

• Zwei Wohnungen und ein Mehrfamilienhaus sind drei Zähl-Objekte. Ein Anteil an 
einer Grundstücks-GbR, die 4 Wohnungen hat, sind vier Zähl-Objekte.



R e c h t s f o l g e n  b e i  Ü b e r s c h r e i t e n
d e r  3 - O b j e k t - G r e n z e

• Bei Überschreiten der 3-Objekt-Grenze werden auch die drei vorher noch dem 
Privatvermögen zugeordneten Einkünften aus Objektverkäufen der 
Zählobjekte zu gewerblichen Einkünften umqualifiziert.

• I.d.R. waren die Verkaufserlöse aus den betreffenden Objekten bereits 
steuerpflichtig nach §23 EStG. Zusätzlich wird nun noch die 
Gewerbesteuer fällig. 

• Die übrigen vermieteten Immobilien im Privatvermögen sind in 
keiner weise Betroffen. Es geht nur um die verkauften Objekte, die 
als Zählobjekte qualifiziert wurden. Der restliche Bestand kann 
weiterhin nach 10 Jahren steuerfrei verkauft werden.



R e c h t s f o l g e n  b e i  Ü b e r s c h r e i t e n
d e r  3 - O b j e k t - G r e n z e

• Die Gewerbesteuer beträgt  3,5% des Gewerbeertrages (nach Abzug des 
Freibetrags in Höhe von 24,5 TEUR p.a.) mal Hebesatz der Gemeinde, an 
dessen Ort sich der Sitz des Gewerbebetriebes befindet (i.d.R. Hauptwohnsitz 
des Steuerpflichtigen)

• Natürliche Personen (also nicht Kapitalgesellschaften) erhalten einen 
Gewerbesteuerfreibetrag in Höhe von 24.500 Euro pro Jahr. Bei der 
Kombination KapG & atypisch still gibt es den Freibetrag sogar auf gewerbliche 
Kapitalgesellschaften (GmbH & atypisch still).

• Bis zu einem Hebesatz in Höhe von 380% wird die Gewerbesteuer (bei 
natürlichen Personen und Personengesellschaften) auf die Einkommensteuer 
angerechnet. Wohnsitz bzw. Sitz des Gewerbebetriebes ist Entscheidend für 
den Hebesatz.

• Vorsicht bei vermögensverwaltenden Personengesellschaften (GbR, OHG, KG). 
Hier werden u. U. alle Einkünfte gewerblich infiziert! Bei „Einzelunternehmern“ 
(einzelne natürliche Personen) werden nur die Zählobjekte „infiziert“. 



B e i s p i e l r e c h n u n g
G e w e r b e s t e u e r

Anschaffungskosten inkl. ANK 460.000 Euro
Reparaturen & Modernisierung 40.000 Euro 500.000 Euro
Verkaufserlös 612.000 Euro

Vorläufiger Gewinn aus Verkauf 112.000 Euro
zzgl. bisher geltend gemachte AfA 11.500 Euro
Gewinn aus dem Verkauf 124.500 Euro

Gewerbeertrag (Veräußerungsgewinn) 124.500 Euro
GewSt Freibetrag 24.500 Euro
zu versteuernder Ertrag 100.000 Euro
Frankfurt: 460% x 3,5% (Steuersatz) = 16,1%
davon anrechenbar: 380% x 3,5% = 13,3%
Gewerbesteuer 16.100 Euro
Gutschrift Einkommensteuer 13.300 Euro
Definitive Belastung durch GewSt 2.800 Euro



G e w e r b l i c h e r
G r u n d s t ü c k s h a n d e l

• 5 Jahre sind immer der Zeitraum zwischen Erwerb und Veräußerung. Für die 
Fristberechnung gelten die obligatorischen Verträge.

• Kauf eines MFH und Aufteilung in einzelne Wohnungen, von denen dann innerhalb 
von 5 Jahren mehr als 3 verkauft werden führen zum gewerblichen 
Grundstückshandel. Auch die Generalrenovierung und „Schaffung Gebäude neuer 
Marktgängigkeit“ kann zum gewerblichen Grundstückshandel führen. Parzellierung 
von Baugrundstücken ebenso – aufgepasst bei LuF-Flächen: die waren vorher 
i.d.R. Betriebsvermögen!

• Objekte, die bereits bei Erwerb oder Herstellung zum Wiederverkauf bestimmt 
waren, gelten immer als gewerbliche Handelsobjekte. Insofern kann die 3-Objekt-
Grenze auch unterschritten oder die 5-Jahres-Frist auch überschritten 
werden.

• Ein gewerblicher Grundstückshändler (oder Makler oder Bauträger-Inhaber) hat 
Immobilien im Betriebsvermögen und kann daneben auch Immobilien im 
Privatvermögen haben, die der nach 10 Jahren steuerfrei veräußern kann!



Drei Objekt Grenze
Prüfschema des BMF

Abgrenzung zwischen privater 
Vermögensverwaltung und gewerblichem 
Grundstückshandel
BMF vom 26.3.2004 (BStBl I S. 434)

Ausnahmetatbestand Tz. 30: 
es kann nachgewiesen werden, dass eine 
langfristige Vermietung geplant war (z.B. 10-Jahre-
Mietvertrag…)

Ausnahmetatbestand Tz. 28+29: 
Herstellung nach Käuferwunsch, Vorvertrag während 
der Bauausführung, kurzfristige Finanzierungen, 
Gewährleistungen werden übernommen, 
Großprojekte, …

§ 15 EStG oder
§ 21 EStG ?



S t e u e r p f l i c h t  u n d  Z ä h l o b j e k t e

• Hier werden in 2018 alle Einheiten (PV) verkauft. Es sind mehr als 3 Einheiten. Liegt hier 
also ein gewerblicher Grundstückshandel vor?

• Bei unentgeltlicher Übertragung (z.B. Erbe oder Schenkung) wird die Besitzzeit des 
Rechtsvorgängers angerechnet.

• Die Teilung nach WEG (ohne Generalsanierung & ohne Schaffung von Gebäuden neuer 
Marktgängigkeit) ist keine Anschaffung oder Herstellung. Somit keine neue 
Fristberechnung – Voraussetzung: wirtschaftliche Identität der Immobilie.

• In Summe liegen hier nur drei Zählobjekte vor. Somit insgesamt in 2018 bisher kein 
gewerblicher Grundstückshandel! Für zukünftige Verkäufe muss jeweils wieder erneut 
geprüft werden, ob sich die Anzahl der Zählobjekte erhöht und damit ggf. die 3-Obj-
Grenze gerissen wird.



V e r m ö g e n s v e r w a l t e n d e  K a p G
v v G m b H

• GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG oder SE, welche ausschließlich eigenes 
Vermögen verwaltet und keine gewerbliche Tätigkeit entfaltet – also nicht im 
Wettbewerb zu anderen gewerblichen Betrieben auftritt. 

• Gewerbesteuerpflichtige erhalten (auf Antrag) die sog. erweiterte 
Gewerbesteuerkürzung, wenn die Voraussetzungen in diesem Jahr vorliegen. 
Der Antrag kann jährlich gestellt werden – immer in dem Jahr, in dem die 
Voraussetzungen vorliegen. Damit entfällt für die Erträge aus dem 
Immobilienvermögen die Gewerbesteuer (Ertrag x 3,5% x Hebesatz der 
Gemeinde: z.B. 100.000 Euro x 3,5% x 315% = 11.025 Euro bzw. rd. 11%).

§9 Nr. 1 Satz 2 GewStG: ….. Unternehmen, die (….in dem betreffenden 
Jahr…) ausschließlich eigenen Grundbesitz oder neben eigenem 
Grundbesitz eigenes Kapitalvermögen verwalten und nutzen 



V e r m ö g e n s v e r w a l t e n d e  K a p G
v v G m b H

• Die vermögensverwaltende Kapitalgesellschaft zahlt somit nur die 
Körperschaftsteuer in Höhe von 15% (+ Solz 5,5% auf 15%) somit 15,825%.

• Die Immobilien, die einer vermögensverwaltenden KapG gehören, sind 
Betriebsvermögen der KapG. Der Gewinn aus dem Verkauf von Immobilien sind 
in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen VKPreis und Buchwert steuerpflichtig. 
Aber unter bestimmten Voraussetzungen können die stillen Reserven auf neue 
Immobilieninvestments steuerfrei übertragen werden (§6b Rücklage, nur im BV 
möglich).

• Gewinne der KapG sind bei Verwendung (z.B. Ausschüttung) mit 25% bis 
28,3% (Kapitalertragsteuer + Solz + Kirchensteuer) zu versteuern!



• Bei fix and flip sowie bei Bauträgergeschäften wird die Gesellschaft gewerblich
tätig und die erweiterte Gewerbesteuerkürzung kommt für die Gesellschaft (in 
dem betreffenden Jahr) nicht zum Tragen. 

• Bei buy and hold Strategien gibt es kaum (externe) Risiken, so dass eine GmbH 
aus Haftungsgründen i.d.R. keinen Sinn macht, sondern meist nur steuerlich 
motiviert ist. 

• Aber wann macht dann eine vv GmbH überhaupt Sinn?

V e r m ö g e n s v e r w a l t e n d e  K a p G
v v G m b H



• vv GmbH macht Sinn für Immobilie(n) mit hohem positiven Ertrag aus der  
Vermietung (geringe laufende Steuerbelastung) und tendenziell wenig 
Chance auf Wertsteigerung (weil Betriebsvermögen s.o.) und bei langer 
Nutzung des Zinseszinseffektes aufgrund der geringeren Steuer in der 
Gesellschaft.

– bspw. Supermarkt in kleiner Marktgemeinde / Kleinstadt, der sich innerhalb 
von weniger als 10 Jahren durch Mieten abzahlt

– Günstig erworbenes Wohneigentum (z.B. in schlechten Lagen), mit hohen 
Mieterträgen, schlechter Substanz und in Lagen mit Bevölkerungsrückgang

– Immobilien müssen einen gewissen Mindestumfang haben, um die 
Verwaltungskosten der vermögensverwaltenden KapG in ein vernünftiges 
Verhältnis zur Steuerersparnis zu setzen

– Zinseszinseffekt nur falls keine bzw. geringe Ausschüttungen und jeweils 
Reinvestition der Geinne über längere Zeiträume

V e r m ö g e n s v e r w a l t e n d e  K a p G
v v G m b H



V e r m ö g e n s v e r w a l t e n d e  K a p G
v v G m b H

• Die Ausschüttung / Entnahme der Gewinne bei der Kapitalgesellschaft verursacht eine 
Kapitalertragsteuer in Höhe von bis zu 28,38%.

• Durch doppelstöckige Kapitalgesellschaften (z.B. Holding) können Ausschüttungen 
oder ein Verkaufsgewinn beim Sharedeal nahezu steuerfrei gestaltet werden. Siehe 
nächste Seite.



H o l d i n g s t r u k t u r e n

• Durch doppelstöckige Kapitalgesellschaften können 
Gewinnausschüttungen und Verkaufsgewinne bei „Share-Deals“ nahezu 
steuerfrei gestaltet werden. Gem. §8b KStG werden diese Gewinne nur zu 
5% angesetzt und dann mit der GmbH-Quote (ca. 30%) versteuert.

• Die Diskussion von Grunderwerbsteuer bei Share-Deals ist ein separates 
Themengebiet.

„Holding“ GmbH

vv GmbH 

Bauträger-GmbH 

F&F GmbH 

Gewinn-
Ausschüttung oder 
Verkaufsgewinn (5% 
x 30% = 1,5% 
Steuer)



A u f w a n d  o d e r  A n s c h a f f u n g ?

Reduziert das steuerpflichtige 
Einkommen im Jahr der 
Ausgabe in Höhe des 
Aufwands. Verlust kann mit 
anderen Einkünften verrechnet 
werden.

Aufwand (Werbungskosten 
oder Betriebsausgabe)

Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten

Erhöht nur die 
Abschreibung, falls es 
um abschreibbare 
Wirtschaftsgüter geht.

Bsp: 
Finanzierungskosten (Zins & 
Grundschuld), Reparaturen und 
Renovierung (außer 15/3 und außer 
Generalsanierungen), Austausch 
vorhandener Balkone etc.,  
Beratungskosten, Kleinwerkzeuge, 
Verwaltungskosten, Weiterbildung, 
Fahrtkosten, … 

Bsp: 
Kaufpreis und Kaufnebenkosten 
(GrESt, Makler, Notarvertrag (nicht
Grundschuld) , Erweiterung, 
Renovierung bei Überschreitung 
15/3 oder Generalsanierungen (drei 
Hauptgewerke z.B. Dach, 
Heizanlage und Fenster in 5 
Jahren), Anbauten, …



A n s c h a f f u n g s n a h e r  A u f w a n d
1 5 %  /  3  J a h r e  s o w i e  3  G e w e r k e

• Nach dem Erwerb werden häufig Renovierungsarbeiten notwendig. Innerhalb 
von 3 Jahren nach Besitzübergang können Renovierungsarbeiten bis zu einem 
Betrag in Höhe von 15% (ohne Ust) der Anschaffungskosten des Gebäudewertes
sofort als Aufwand (Werbungskosten) steuerlich geltend gemacht werden. Bei 
überschreiten dieser 15%-Grenze werden sämtliche Aufwendungen (ggf. 
rückwirkend) als Anschaffungskosten gewertet und können nur auf die 
Nutzungsdauer (i.d.R. 50 Jahre bzw. jährlich 2% bzw. 40 Jahre / 2,5%) verteilt 
werden.

• Nach Ablauf der 3 Jahre spielt die Höhe der Renovierungskosten grundsätzlich 
keine Rolle mehr bzw. können diese grundsätzlich unabhängig von der Höhe voll 
als Werbungskosten im Jahr der Ausgabe steuerlich geltend gemacht werden.

• Eine Ausnahme besteht, wenn durch die Renovierung ein höherer Nutzwert (nicht 
nur zeitgemäß machen) der Immobilie entsteht. Um dieses Kriterium besser 
abgrenzen zu können verwendet die Verwaltung die sog. 3 Gewerkeregelung. 
Eine wesentliche Verbesserung liegt demnach vor, wenn mindestens 3 der 4 
zentralen Ausstattungsmerkmale (Heizung, Sanitär, Elektro, Fenster) durch die 
Renovierung gleichzeitig oder in einem einheitlichen Plan verbessert werden.



A n s c h a f f u n g s n a h e r  A u f w a n d
1 5 %  /  3  J a h r e s o w i e  3  G e w e r k e

• Herstellkosten für neue Nutzungen (Anbringen von bisher nicht vorhandenen 
Balkonen, Dachausbau, Garagenneubau, … ) erhöhen immer die Anschaffungs-
und Herstellkosten, sind also über die Abschreibung steuerlich geltend zu 
machen.  

• Das ersetzten von bereits bestehenden Ausstattungen z.B. Balkonen, das 
auswechseln von Fenstern, Heizung etc. sind in vollem Umfang Werbungskosten 
und sofort absetzbar, soweit die o.g. drei Gewerke nicht überschritten werden und 
die 15% Grenze der ersten drei Jahre nicht überschritten wird. 



K a u f p r e i s a u f t e i l u n g
b e i m  I m m o b i l i e n e r w e r b

• Die steuerlich gewinnmindernde Abschreibung der Anschaffungskosten wird 
nicht auf den Anteil des Grund + Bodens gewährt, da dieser keiner planmäßigen 
Wertminderung durch Abnutzung unterliegt. Abschreibungsfähig hingegen sind 
Gebäude, Außenanlagen und Zubehör.

• Steuerlich erheblich ist somit, welcher Kaufpreisanteil auf den nicht 
abschreibbaren Anteil (Grund + Boden) und die übrigen Teile entfällt. 

• Beim Kauf wird häufig nur ein Betrag als Kaufpreis in den Kaufvertrag 
aufgenommen. Ich empfehle allerdings, dass der Kaufpreis in folgende 
Positionen aufgegliedert wird. 

• Wenn der Kaufpreis im Kaufvertrag aufgeteilt wurde, erfolgt eine 
„Beweislastumkehr“ und das Finanzamt muss nachweisen, dass die Aufteilung 
grob fehlerhaft oder vorsätzlich falsch ist. Wenn im Kaufvertrag nichts geregelt 
ist, muss der Steuerpflichtige nachweisen, dass seine Aufteilung richtig ist.



K a u f p r e i s a u f t e i l u n g
b e i m  I m m o b i l i e n e r w e r b

• Kaufpreis 200.000 Euro; darin enthalten ist MEA für Grund+Boden in Höhe von 
35.000 Euro (hierauf keine AfA), Einbauküche in Höhe von 2.500 Euro (hierauf 
hohe AfA und keine Grunderwerbsteuer), Instandhaltungsrücklage in Höhe von 
1.500 Euro (keine Grunderwerbsteuer) und 161.000 Euro Gebäude. 
Anschaffungsnebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer, Makler, Fahrten zu 
Objektbesichtigungen etc.) werden anteilig aufgeteilt und den AK zugerechnet.

• Wenn der Kaufpreis nicht aufgeteilt wird, unterliegt der Gesamtkaufpreis der 
Grunderwerbsteuer und der Anteil von Grund+Boden muss geschätzt werden.

• Schätzt der Steuerpflichtige bei seiner Einkommensteuer nicht oder fehlerhaft, 
kommt das „Schätz-Tool“ des Finanzamtes zum Einsatz! Dieses führt i.d.R. bei 
hohen Grund+Boden Werten zu erheblichen Nachteilen für den Erwerber.

• Ausgangswert für den aktuellen Wert des Grund+Bodens ist der Bodenrichtwert 
der Gutachterausschüsse (alle 2 Jahre überarbeitet). Aktuell Digitalisierung mit 
„Boris-Bayern.de“ Boris.sachsen.de …… oder über Landkreisverwaltung….



K a u f p r e i s a u f t e i l u n g
G e b ä u d e  u n d  B o d e n

Kaufvertrag: „Der Kaufpreis beträgt 200.000 Euro“



• https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardar
tikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Einkommenssteuer/2018-03-
28-Berechnung-Aufteilung-Grundstueckskaufpreis.html

V e r m ö g e n s a u f b a u  m i t  I m m o
K a u f p r e i s a u f t e i l u n g

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardar


S o n d e r a b s c h r e i b u n g  § 7 b  E S t G
F ö r d e r u n g  M i e t w o h n u n g s b a u

• Am 28.06.2019 stimmte der Bundesrat dem Gesetz zur Sonderabschreibung zur 
Förderung des Mietwohnungsneubaus zu. Das Gesetz gilt rückwirkend.

• Neben der Abschreibung i.H.v. 2% wird für das Jahr der Anschaffung / 
Herstellung und den folgenden drei Jahren (also für 4 Jahre) eine 
Sonderabschreibung von 5% gewährt. Bemessungsgrundlage für diese 5% sind 
aber maximal 2.000 Euro pro QM Wohnfläche. Insgesamt in den ersten 4 Jahren 
somit rd. 28%.

• Bedingung ist, ….
• dass die AK/HK maximal 3.000 Euro (ohne Boden) inklusive der Anschaffungsnebenkosten 

betragen (Vorsicht bei nachträglicher Überschreitung der AK/HK entfällt die 
Sonderabschreibung rückwirkend), 

• dass mindestens 10 Jahre vermietet wird (also keine Selbstnutzung oder unentgeltliche 
Überlassung), 

• dass langfristig vermietet wird (also keine Ferienvermietung) und 
• dass der Bauantrag für die Schaffung neuen Wohnraums (ggf. auch durch Umwidmung von 

gewerblichen Flächen) nach dem 31.08.2018 und vor dem 01.01.2022 gestellt wurde.
• Interessant insbesondere für aktuelle Projekte von Bauträgern, die ggf. ihre 

Preislisten und Bauträgerverträge noch umgestalten möchten.



U m s a t z s t e u e r  &  U n t e r n e h m e r -
e i g e n s c h a f t  

• „Unternehmereigenschaft“ ist im § 2 UStG geregelt.

• Die Unternehmereigenschaft hat nichts zu tun mit der Frage, ob 
Privatvermögen oder Betriebsvermögen oder welche Art von Einkünften 
(gewerblich oder nicht) vorliegen.

• Umsatzsteuerfrei sind 

– gem. § 4 Nr. 9 UStG Umsätze, die unter das GrEStG fallen

– gem. § 4 Nr. 12 UStG Umsätze aus Vermietung und Verpachtung von 
Grundstücken (S.2 … außer: kurzfristige Beherbergung, Fremdenzimmer, 
Campingplatzmieten, Stellplatzmieten, Vermietung von Maschinen und 
Betriebsvorrichtungen – auch wenn sie wesentliche Bestandteile von 
Grundstücken sind)



U m s a t z s t e u e r  &  U n t e r n e h m e r -
e i g e n s c h a f t  

• Gem. § 9 UStG kann auf die o.g. Steuerfreiheit verzichtet werden, wenn und 
soweit

– der Umsatz an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen 
ausgeführt wird und

– soweit der Leistungsempfänger das Grundstück ausschließlich für 
Umsätze verwendet, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen (Beispiel: 
Vermietung einer Gaststätte)

– gem. § 27 UStG kann auch bei Wohngebäuden auf die 
Umsatzsteuerbefreiung verzichtet werden, wenn das Gebäude vor 1986 
fertiggestellt worden ist – siehe nächste Folie

• U. U. macht die Kleinunternehmerregelung Sinn. Umsatzgrenze  aller 
umsatzsteuerpflichtigen Umsätze ab 2020 Umsatz 22.000 Euro p.a. (vorher 
17.500 Euro). Wenn z.B. nur einige Parkplätze vermietet werden.



V e r z i c h t  a u f  U s t - F r e i h e i t  b e i  
ä l t e r e n  ( B J  v o r  1 9 8 6 )  W o h n g e b ä u d e n

Investor & Sanierer 
hat Vorsteuerabzug 
(Option falls vor 
1986 fertig gestellt)

Unternehmer 
Zwischen-
vermieter

Mieter mietet zu 
Wohnzwecken

• Nach 10 Jahren (§15a UStG) kann wieder USt-frei - ohne Zwischenmieter 
und ohne Umsatzsteuer – vermietet werden. Der USt-Vorteil bleibt dann 
bestehen.

• Königsdisziplin wäre die Kombination der einkommensteuerlichen Vorteile 
von Modernisierungsaufwand, 10-Jahres-Fristen im Privatvermögen (§23 
EStG) sowie des hier vorgestellten Umsatzsteuervorteils.



B a u a b z u g s t e u e r

• Jeder Vermieter ist Unternehmer i. S. d. UStG! (wichtig: daher gilt auch für 
Vermieter § 48 EStG „Bauabzugsteuer“  - ab Vermietung von 3 Wohnungen) –
gewerbliche Grundstückshändler sind ohnehin Unternehmer

• U. U. haftet der Auftraggeber (Vermieter oder F+F Unternehmer) für die 
Steuerschulden seiner Handwerker.

• Wenn keine gültige Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes durch den 
Bauhandwerker vorgelegt werden kann, ist der Auftraggeber (bei Überschreiten der 
Bagatellgrenze) in der Verpflichtung 15% der Zahlungen an das zuständige 
Finanzamt abzuführen und von der Rechnung des Bauhandwerkers zu kürzen.

• Für Vermieter dann, wenn mehr als 2 Wohnungen vermietet werden und in dem 
jeweiligen Jahr voraussichtlich mehr als 15.000 Euro an den Handwerker bezahlt 
werden. Für andere Unternehmer bereits ab 5.000 Euro.

• Gilt auch bei ausländischen Bauleistern.  (für das zuständige Finanzamt - je Land 
ein spezielles FA - nach dem „Merkblatt Bauabzugsteuer“ googel)



I m m o b i l i e n  u n d  S t e u e r n
n i c h t  a n g e s p r o c h e n e  S t e u e r t h e m e n

• Mietzins muss mind. 66% der ortsüblichen Miete (unterer Rand der Preisspanne beim Mietspiegel) 
betragen, sonst anteilig unentgeltlich (Vorsicht bei Vermietung an Angehörige). 

• Denkmalschutz-Afa
• Leerstand, Aufgabe der Gewinnerzielungsabsicht, Wechsel von selbstgenutzt zu Vermietung und 

umgekehrt – insbesondere, wenn dazwischen renoviert wird
• Immobilien in Personengesellschaften mit Privatvermögen z.B. einer Familien KG (Grundfreibetrag der 

Kinder nutzen und Vermögen ohne Steuer auf Kinder verlagern bzw. bei Kindern anwachsen lassen)
• Wahlrecht zur Verteilung von größerem Erhaltungsaufwand auf 2 bis 5 Jahre (Glättung der 

Einkommensteuerprogression)
• Besteuerung von Immobilien im Gemeinschaftseigentum und bei GbR (z.B. Erbengemeinschaften)
• Verträge und Gestaltungen mit Verwandten (Vermietung, Veräußerung, Schenkung, Nießbrauch, 

Wohnrechte, …)
• Erwerb mit Abrissabsicht …. Abriss innerhalb von 3 Jahren …. AKHK… danach Werbungskosten 
• Grunderwerbsteuer bei Share Deals statt Asset Deals (mehr als 90% innerhalb von 10 Jahren, aktuell 

noch 95 % innerhalb von 5 Jahren) sowie die Ausnahmetatbestände und aktuelle Gesetzesinitiativen
• Immobilien im Zusammenhang mit PV-Anlagen (Umsatzsteuer, gewerbliche Abfärbung bei 

Personengesellschaften)
• Rückabwicklung von Immobilienkaufverträgen und die steuerlichen Konsequenzen
• Gestaltung mit Erschaffung von Erbpachtrechten
• Vererben und Verschenken von Immobilien, Immobilienabschlag, Verschonungsabschlag für große 

Wohnungsvermögen (ab 300 Einheiten)



t a x - a c a d e m y

Seminare
in Planung

immo@spitz-beratung.de
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• Vortrag (PDF) 
und Link zu Steuerseminaren :      
immo@spitz-beratung.de

• Ich freue mich über ein like auf FB 
und / oder eine positive Bewertung 
bei google
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